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Neue	Beitragsordnung	
	

	 Aufnahmegebühr	 Jahresbeitrag	 Familien-Tarif	 Pflichtstunden	
nicht	geleistete	
Pflichtstunden	

Änderungen	
aktuell		

(über	3	Jahre)	
ab	2024*	
(einmalig)	 aktuell	 ab	2025	 aktuell	 ab	2025	 aktuell	 ab	2024	 aktuell	 ab	2024*	

Aktives	Mitglied	(Erw.)	 520	€**	 250	€	 150	€	 175	€	 –	 –	 18h	 18h	 30€	 20€	

Jugendliche/r	(10	bis	17	Jahre)	 100	€		
0	€	bzw.		
100	€***	 60	€	 65	€	 40€	 entfällt	 –	 	 	 	

Passives	Mitglied	(Fördermitg.)	 –	 –	 36	€	 45	€	 30€	 entfällt	 –	 	 	 	
Gastangler	pro	Tag	(nur	im	

Beisein	eines	aktiven	Mitglieds)	 –	 –	 15	€	 25	€	 –	 	 	 	 	
	

	
HINWEIS:	In	allen	Mitgliedsbeiträgen	sind	die	Verbandsbeiträge	des	Verbands	Hessischer	Fischer	(VHF	e.V.)	und	des	Deutschen	Angelfischerverbands	(DAFV	e.V.)	
enthalten.	Diese	betragen	derzeit	jährlich	15	€	pro	aktivem,	passivem	oder	jugendlichem	Mitglied	(VHF:	12	€,	DAFV:	3	€).	
	
*	Gültig	rückwirkend	zum	1.1.2024	

**	Mit	Beginn	der	Mitgliedschaft	werden	220	€	Aufnahmegebühr	fällig,	im	2.	Jahr	150	€,	im	3.	Jahr	der	Restbetrag	über	150	€.	

***	Bisher	wurden	bei	Vollendung	des	18.	Lebensjahres	100	€	Aufnahmegebühr	für	jugendliche	Mitglieder	fällig.	Diese	wird	rückwirkend	zum	1.1.2024	aufgehoben.	
Voraussetzung	der	Streichung	der	Aufnahmegebühr	ist	eine	bereits	seit	2	Jahren	bestehende	Mitgliedschaft	im	Verein.	Junge	Erwachsene	haben	zudem	die	Möglichkeit,	die	
aktive	Mitgliedschaft	im	Verein	bis	zu	max.	fünf	Jahren	im	Alter	zwischen	19	und	29	Jahren	ruhen	zu	lassen.	In	dieser	Zeit	wird	eine	aktive	Mitgliedschaft	auf	eine	passive	
Mitgliedschaft	heruntergestuft.	Pflichtstunden	müssen	nicht	erbracht	werden.	Der	Wiedereinstieg	in	eine	aktive	Mitgliedschaft	ist	in	diesem	Zeitraum	ohne	
Aufnahmegebühr	möglich.	Der	Antrag	ist	schriftlich	(E-Mail/postalisch)	an	den	Vorstand	zu	richten.	


